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Merkblatt 
Au-pair aus dem EU/EFTA-Raum 
 
EU-15:  Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Gross- 

britannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal,  
Schweden und Spanien 

EFTA:  Fürstentum Liechtenstein, Island und Norwegen 
EU-10:  Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien,  

Ungarn und Zypern 
EU-2: Bulgarien und Rumänien 
 
1. Betrifft: 

Ausländische Au-pair-Angestellte aus EU/EFTA-Staaten. 
 
2. Wichtigste Voraussetzungen, welche für die Einreise und den Aufenthalt in der 

Schweiz erfüllt sein müssen: 
 
2.1 EU/EFTA-Staaten 

Angehörigen der EU-25/EFTA können Bewilligungen für Au-pair-Aufenthalte erteilt wer-
den. Der Au-pair-Status ergibt sich aus dem gleichzeitigen Arbeitnehmer- und Studen-
tenstatus. Die Bewilligung wird zeitlich befristet erteilt (Kurzaufenthaltsbewilligung L 
EU/EFTA) und kann nur bis zu maximal 24 Monaten verlängert werden. 

 
2.2 Zulassungsbedingungen (Weisungen VEP) 
 
Der Inländervorrang (Art. 21 AuG) gilt für Au-pair-Beschäftigte aus den EU/EFTA-Staaten 
nicht. Es gelten weiterhin die grosszügigeren früheren Bestimmungen, wonach: 

• die minimale Altersgrenze bei 17 Jahren und die maximale Altersgrenze bei 30 
Jahren liegt 

• der Aufenthalt als Au-pair um maximal ein Jahr verlängert werden kann. 
 
Angehörige der EU-15/EFTA sowie von Zypern und Malta haben Anspruch auf Erteilung 
einer Kurzaufenthalterbewilligung L EG/EFTA. Seit dem 1. Juni 2007 gelten keine 
Höchstzahlen mehr. 
 
Au-pair-Beschäftigte aus der EG-8 sind gebunden an: 

• die Kontrolle der Arbeitsbedingungen (Einhaltung der relevanten Abkommen); 
• die Kontingente für Kurzaufenthaltsbewilligungen gemäss FZA-Protokoll. 

 
3. Folgende Unterlagen/Dokumente sind dem Gesuch beizulegen: 
 
Au-pair 
n Gesuchsformular A1 
n Bestätigung Schulbesuch / Sprachkurs der am Aufenthaltsort gesprochenen Landes-  
  sprache (Kosten gehen zu Lasten der Gastfamilie) 
n Arbeitsvertrag für die Tätigkeit, höchstens 30 Stunden pro Woche mit einer angemesse- 
  nen Entschädigung (Netto-Mindestentschädigung gemäss Richtlinien) 
n Kopie Mietvertrag der Gastfamilie / Nachweis eines eigenen Zimmers für Au-pair- 
  Angestellte 
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n Passkopie / Au-pair-Angestellte 
 

4. Abgabeort des Gesuchs mit Beilagen 
Abteilung Migration, Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf UR 

 
5. Verwenden Sie das Gesuchsformular (A1) 
 

Zu beachten: Sämtliche mit dem separaten Gesuch einzureichenden Unterlagen sind 
übersetzen zu lassen, sofern sie nicht in deutsch abgefasst sind. 
 


